
        Anlage A                           
  

       

  

Verlassen des Schulgeländes 
 

 

Name des Schülers: _________________________________  Klasse: _________  

 
   

1. Vorzeitig beendeter Unterricht (Klassenstufen 5 – 8) 

 

Gemäß Verwaltungsvorschrift des Bildungsministeriums vom 27. Juli 2019 dürfen Schülerinnen und 

Schüler bis einschließlich Klassenstufe 8 bei vorzeitig beendetem Unterricht das Schulgelände nicht 

verlassen. Sie sind bis zum regulären Unterrichtsende zu beaufsichtigen. 

 

☐ Ich bitte um Aufsicht bis zum regulären Unterrichtsende. 

☐ Mein/unser Kind darf bei vorzeitig beendetem Unterricht das Schulgelände verlassen. 

 

Ein Widerruf ist jederzeit formlos möglich. 

Ab Klassenstufe 9 ist das Verlassen des Schulgeländes bei vorzeitig beendetem Unterricht 

freigestellt. 

 

 

2. Verlassen des Schulgeländes in der Mittagspause (13:05 – 13:50 Uhr) 

 
Das Verlassen des Schulgeländes ist grundsätzlich untersagt. 

Ausnahme: Schülerinnen und Schüler, die nicht in der GTS angemeldet sind und z.B. eine AG 

besuchen, können mit Einverständnis der Eltern das Gelände zur Einnahme eines Mittagessens 

verlassen. 

 

Der Versicherungsschutz besteht nur für den direkten Hin- und Rückweg. 

 

☐ Wir erlauben das Verlassen des Schulgeländes in der Mittagspause zur Einnahme eines     

Mittagessens. 

☐ Wir erlauben es nicht. 

 

 

3.  Beaufsichtigte Unterrichtsgänge während der Schulzeit 

     (z. B. Dorfgänge, Ortsbegehungen, Wandertag etc.) 

 

☐ Wir sind mit der Teilnahme unseres Kindes an beaufsichtigten Unterrichtsgängen      

einverstanden. 

☐ Wir sind nicht einverstanden. 

 

 

 

________________________                            ____________________________ 

Ort, Datum       Unterschrift Sorgeberechtigte 
 

 


